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Sachbearbeiter: Udo Messer  Datum : 12.02.2019 
Aktenzeichen: 761.12  
 

 

Beschlussvorlage Nr. 42/2019  

 

Betreff: Neubau Gemeindehalle / MZH Hölzern Vergabe Lieferung Bestuhlung und 
Tische  

(nachträglich Genehmigung Eilentscheidung des Bürgermeisters) 
           

Haushaltsstelle: 

6150 94300.54 

Betrag: 

 71.394,05 € 

Haushaltsjahr: 

2019 

Mittel vorhanden ? 

   ja                      

  nein 

Deckungsvorschlag: 

   überplanmäßig 

   außerplanmäßig 

      

Bürgermeister: 

   zur Kenntnis 

   zur Entscheidung 

Gemeinderat: 

   zur Kenntnis 

   zur Entscheidung 

   ................................... 
 
 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die Lieferung der Bestuhlung für die Gemeindehalle und das Mehrzweckhaus 
Hölzern wird an das Unternehmen Chairholder, Weilerstraße 14, 73614 
Schorndorf zum Angebotspreis von 71.394,05 € vergeben. Maßgebend ist das 
Angebot des Unternehmens Chairholder vom 30.07.2019 mit seinen Einzelprei-
sen. 
 
Die Eilentscheidung des Bürgermeisters wird nachträglich genehmigt. 
 
Begründung: 
 
Die Lieferung der Tische und Stühle wurde nach VOB/A durch das Büro Knecht be-
schränkt ausgeschrieben. Beteiligt wurden fünf Firmen. Am Submissionstermin am 
30.07.2019 lagen der Gemeinde Eberstadt fünf Angebote vor. Die höchste Ange-
botssumme lag nach Prüfung durch das Büro Knecht bei 85.454,26 €. In der Kosten-
berechnung sind für die Lieferung der Tische und Stühle für die Gemeindehalle 
60.000,00 € (brutto) veranschlagt gewesen. 
 
Bei der Wertung wurde Preis und folgende Punkte berücksichtigt:  
 

- Material, Farbe, Gestaltung,   20 Punkte 
- Reparaturservice, Nachkaufgarantie,  10 Punkte 
- Praxistest / Sitzprobe,    20 Punkte  
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Die Fa. Chairholder hat die volle Punktzahle von 50 Punkten erreicht. 
 
Aufgrund der langen Lieferzeit wurde der Auftrag an die Fa. Chairholder auf dem 
Wege der Eilentscheidung durch den Bürgermeister erteilt, um die Einweihung der 
Eberfirsthalle am 08.11.2019 nicht zu gefährden.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


